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Revitalisierung der Wohnbestände
in den Altbaugebieten polnischer Städte:
Rahmenbedingungen, Herausforderungen,
Erfolge

Patrycja Bielawska-Roepke

1.  Einleitung
In den Altbau-Wohngebieten polnischer Städte, welche 
im zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurden, herrschen oft 
vielfältige Missstände. Obwohl oft zentral gelegen und mit 
denkmalgeschütz ter Substanz bebaut, werden diese Gebiete 
aufgrund ihres baulichen, sozialen und wirtschaftlichen Zu-
standes sowie der Umweltbedingungen als Problemgebiete 
bezeichnet (Abbildung 1). Deren Revitalisierung ist jedoch 
von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung der Ge-
samtstadt und für die städtischen Akteure. Revitalisierung ist 

„ein koordinierter Prozess, welcher durch die lokale 
Verwaltung geführt wird gemeinsam mit Bewohnern 
und anderen Akteuren als ein Element der Entwick-
lungspolitik und mit dem Ziel, dem Verfall des be-
bauten Raumes und der Krisenerscheinungen entge-
genzuwirken, sowie eine qualitätsvolle Entwicklung 
durch das Wachstum der ökonomischen und gesell-
schaftlichen Aktivitäten, die Verbesserung des Wohn-
umfeldes und den Schutz  des nationalen Erbes voran-
zutreiben unter Beibehaltung der Regeln nachhaltiger 
Entwicklung“ (Bryx, 2009, S. 25). (Bryx, 2009, S. 25, 
übersetz t)

In diesem Beitrag liegt der Schwerpunkt auf den ökono-
mischen Rahmenbedingungen bei der Revitalisierung der 
Wohnsubstanz in Altbaugebieten.

   2.  Gründe und Verlauf der 
Verfallsprozesse der städtischen 
Gebiete in Polen
Die größte Bedeutung für die Herausbildung der sozialen 
und räumlichen Struktur der Städte nach 1945 hatt e in Po-
len die forcierte Industrialisierung. Allerdings hielt die An-
siedelung der Industriebetriebe und der wachsende Bedarf 
an Industriearbeitern nicht mit der Verstädterung Schritt . 
Als Konsequenz wuchs der Wohnbedarf für die Arbeiter in 
den Städten. Um diesen zu decken, wurden prioritär große 
Wohnkomplexe an den Stadträndern gebaut. Das staatliche 

Budget reichte nicht aber aus, um gleichzeitig sowohl Stadter-
weiterung mitt els der Errichtung von Großwohnanlagen als 
auch den Bau von Massenverkehrsmitt eln zu betreiben und 
auch noch in den älteren Baubestand zu investieren (Lichten-
berger, 1998, S. 289). Die Erneuerungslücke in den vorhande-
nen Wohnungsbeständen hat sich kontinuierlich vergrößert 
sowie die Wertminderung und deren physischen und sozia-
len Verfall beschleunigt. Neben fehlenden Finanzmitt eln gab 
es politische Gründe, nicht in die Altbauten zu investieren: 
Die Altbauten verkörperten die alte Ordnung mit Klassenun-
gleichheit, welche mit der neuen Ideologie des Egalitarismus 
nicht zu vereinbaren seien. Die Sanierungen der Altbauten 
wären auch mit einer Entdichtung der überfüllten Wohnun-
gen verbunden, was aufgrund der prekären Wohnungsnot 
nicht möglich war. Es hätt e damals die Gruppe der auf eine 
Wohnung Wartenden vergrößert (Heczko-Hylowa, 2000).
Die Verteilung der Mietwohnungen erfolgte nicht nach sozia-
len Kriterien, sondern nach den „Verdiensten für den Aufb au 
der sozialistischen Gesellschaft“. Das führte zur Ansiedlung 
der politischen Eliten und der sozioökonomisch besser ge-
stellten Haushalte in die staatlich kontrollierten Wohnungen, 
meist hochwertigere Platt enbauten, in att raktiven Lagen. 
Schlechter gestellte Haushalte wurden in die prä-sozialisti-
schen und vernachlässigten Wohnbauten oder in weniger 
gut ausgestatt e Neubauten verteilt.
Die politische Wende 1989 brachte keine wesentliche Än-
derung der Herangehensweise an die Erneuerung der In-
nenstädte mit sich. Die ursprünglichen Besitz er haben zwar 
teilweise ihre Immobilien zurück bekommen, aber in einem 
technisch miserablen Zustand, wodurch wesentliche fi nan-
zielle Aufwendungen für umfassende Sanierungen erfor-
derlich wurden (siehe Abbildung 2). Niedrige Mieteinkünfte 
haben größtenteils deren Durchführung unmöglich gemacht. 
In vielen Städten hat sich auch die soziale und ökonomische 
Situation der Bewohner aufgrund der Schließung von Staats-
unternehmen verschlechtert. Zu den Vernachlässigungen im 
Bereich der Sanierungen kamen also Probleme der bisher 
verdeckten Armut und sozialer Ausgrenzung in den Altbau-
gebieten hinzu (Herbst & Jadach-Sepioło, 2010, S. 194). 
In den Innenstädten großer Agglomerationen sinkt gegen-
wärtig die Zahl der Bewohner zum Vorteil der peripheren 
Gebiete und kleiner und mitt lerer Städte. Die hohen Kosten 
innerstädtischer Grundstücke machen den Wohnungsneu-
bau sehr teuer, so dass die innerstädtischen Wohnungen 
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Abb. 1. Poznań, Łazienna Straße

Foto: Michał Ciesielski

Abb. 3. Neue Wohnsiedlung in Breslau 
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nur für reiche Personen erschwinglich sind. Die meisten 
Leute, die nach einer Wohnung suchen, müssen sich des-
halb am Stadtrand umschauen oder aufwendige und teure 
Renovierungen in einer gebrauchten Immobilie durchfüh-
ren. Die unstrukturierte und ungebremste Entwicklung des 
Baugeschehens an den Peripherien der Städte beschleunigt 
aber den weiteren Verfall vorhandener Stadtgebiete (siehe 
Abbildung 3). Eine wachsende Zahl an Wohnungen auf dem 
Markt bedeutet wachsende Mobilität in der Stadt, was wie-
derum zur wachsenden Polarisierung des Stadtraumes führt. 
Es entstehen Gebiete, in denen die Ansiedlung att raktiver ist 
als anderswo; dort steigen die Wohnungspreise und die Zahl 
privater Investitionen. Derselbe Prozess führt aber auch zu 
der Entstehung von sozial und physisch vernachlässigten 
Fluchtgebieten. Es entstehen immer mehr separierte Räume 
der Armut und des Reichtums (Sagan, 2000; Weclawowicz, 
2003, S. 107).

3.  Wohnungsmarkt in Polen 
Die gegenwärtige Wohnsituation in Polen ist sehr schlecht, 
nicht nur im Vergleich mit den westeuropäischen Staaten, 

sondern auch mit anderen MOE-Ländern. Die Zahl von 351,8 
Wohnungen pro 1000 Einwohner (2010) bringt Polen inner-
halb der EU-Länder auf einen der letz ten Plätz e (IRM, 2011, 
S. 7). Der statistische Mangel an Wohnungen betrug 2010 ca. 
1 850 000 Wohnungen (www.ign.org.pl am 10.11.2011). Das 
Defi zit konzentriert sich in den Städten, besonders in großen 
städtischen Agglomerationen. Zur Ermitt lung des Defi zits 
wurde nur der Unterschied zwischen der Zahl der Haushal-
te und der verfügbaren Wohnungen berücksichtigt. Die Sta-
tistik zeigt nicht den tatsächlichen Wohnungsmangel, denn 
die Probleme wie niedriger technischer Standard, zu nied-
rige Nutz fl ächen pro Person und niedrige Nutz qualität der 
Wohnungen wurden nicht berücksichtigt. Der Wohnungs-
mangel ist vor allem mit dem Problem der unzureichenden 
fi nanziellen Zugänglichkeit zu den Wohnungen verbunden: 
Ein durchschnitt liches Einkommen in Polen reicht zum Kauf 
von ca. 0,5 m2 Wohnfl äche in der Stadt. Im westlichen Europa 
sind es 2 bis 3 m2 (www.ign.org.pl am 10.11.2011).  
Abbildung 4 zeigt die statistische Abhängigkeit zwischen dem 
Baujahr der Immobilie und deren Ausstatt ung. Demnach 
korreliert das Alter der Gebäude mit deren technischen Aus-
statt ung; je älter der Bestand, desto schlechter die Ausstat-
tung der Wohnungen.   

Foto: Patrycja Bielawska-Roepke

Abb. 2. Baufällige Substanz in der Innenstadt von Stettin
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In den Jahren 1944-1990 gehörten alle Wohnungen im öff ent-
lichen Besitz  dem Staat. Leistbare Wohnungen wurden als ein 
Grundanspruch gesehen, dessen Erfüllung von der Zentral-
regierung garantiert wurde. Während der Transformations-
phase von der Plan- zur Marktwirtschaft nahmen die Regie-
rungen ihre Unterstütz ung für das Wohnungswesen zurück. 
In den 1990er Jahren wurden in Polen eine Reihe rechtlicher 
Instrumente eingeführt, welche das Wohnungswesen an die 
Marktwirtschaft anpassen sollten. Die wichtigste Änderung 
war die Vergabe der Kompetenzen zur Umsetz ung der Woh-
nungspolitik des Landes an die lokalen Selbstverwaltungen. 
Von hoher Bedeutung waren weiters Eigentumsübertragun-
gen (Privatisierung), Änderungen in der Wohnungswirt-
schaft (Mieterhöhung mit gleichzeitigem sozialem Schutz ) 
und systematische Änderungen im Finanzierungssystem des 
Wohnungswesens (Zaniewska 2003, S. 48). 1990 wurde das 
nationale Eigentum gesetz lich an die Gemeinden übertragen 
und somit ist in Polen die Kategorie der kommunalen Woh-
nungen entstanden. Der kommunale Wohnungsbau wurde 
als eigene Aufgabe der Gemeinden festgelegt.

    3.1.  Privatisierung der Wohnungen
Die Privatisierung kommunaler Wohnbestände wurde zum 
dominanten Thema in der gegenwärtigen Reform der Woh-
nungspolitik in allen MOE-Ländern.

„Als die nationalen Wohnungsbestände an die 
Kommunen, die keine fi nanziellen Ressourcen zum 
Unterhalt hatt en, transferiert wurden, standen die 
Verwaltungen vor einer wenig beneidenswerten 
Entscheidung zwischen dem Umgang mit den über 
schlechte Wohnverhältnisse klagenden Bürgern und 
der Steigerung der Mieten, um die Unterhaltungs- 
und Sanierungskosten zu decken. Die Entscheidung 
wurde umgangen durch den Verkauf der meisten 

Wohnungen an die Bewohner, oft unter den Markt-
preisen. So wurde in Tschechien die Hälfte der natio-
nalen Wohnbestände privatisiert, in Ungarn und Ser-
bien fast alles“ (Fearn, 2004, S. 10) (übersetz t).

Die Unterhaltung kommunaler Wohnungen belastet das 
kommunale Budget durch die notwendige Subventionie-
rung, welche bei der Privatisierung entfällt. Zur Privatisie-
rung wurden die Regierungen der MOE-Länder auch durch 
die Weltbank angespornt.

„Privatisierung dominiert also bei der Transformati-
on des Wohnungswesens vom Modell der Zentralpla-
nung zum marktorientierten Modell. Die bisherigen 
Bewohner haben das Recht auf hohe Vergünstigungen 
beim Kauf, manchmal bekommen sie die Wohnungen 
sogar unentgeltlich. Die fi nanziellen Präferenzen und 
Erleichterungen sollen eine große Zahl von Bewoh-
nern ermutigen, ihre bisherigen Wohnungen zu kau-
fen. Somit werden die Unterhaltungskosten der meist 
verfallenen Wohnungen auf die Schultern der Bewoh-
ner gelegt“ (Sagan, 2000, S. 163). (übersetz t).

In den Jahren 1995 bis 2001 wurden in ganz Polen 24 387 
kommunale Wohnungen an natürliche Personen verkauft, 
was 14% der Bestände von 1995 ausmacht. In den Städten 
waren es in den Jahren 1995-2001 18 545 kommunale Woh-
nungen, die verkauft wurden, oder 11,3% der Bestände von 
1995 (eigene Berechnungen anhand der Daten von www.stat.
gov.pl am 30.11.2011). Die Untersuchungen vom Institut für 
Stadtentwicklung (IRM) zeigen, dass bis Ende 2010 insge-
samt ca. 38% der Bestände in ausgewählten Städten privati-
siert wurden.  
Einem Teil der Bewohner, die ihre Wohnungen kaufen oder 
gekauft haben, ist allerdings die Tatsache nicht bewusst, dass 

Quelle: www.stat.gov.pl am 03.01.2012

Abb. 4. Bewohnte Wohnungen nach Ausstattungsgrad und Baujahr in Prozent (2002)
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sie als Eigentümer höhere Unterhaltungskosten als  Mieter 
tragen müssen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die 
meisten Mieten bezuschusst werden und somit niedriger 
sind als sie eigentlich sein sollten, um die Unterhaltungskos-
ten und eine Rendite für den Besitzer zu sichern. Wenn die 
neuen Besitzer finanziell nicht in der Lage sind, die reellen 
Unterhaltungskosten ihrer Wohnungen zu decken, werden 
sie ihre Wohnungen und Häuser vernachlässigen, was in Po-
len mehrmals beobachtet werden konnte (Bryx, 2009, S. 20). 
In der Regel beträgt der Nachlass beim Verkauf von kom-
munalen Wohnungen 90% des Marktwertes. Die Privatisie-
rungspolitik um jeden Preis führt in den kommunalen Be-
ständen zu einer Verschlechterung der Qualitätsstruktur der 
kommunalen Wohnbestände, denn es werden vor allem die 
Wohnungen mit höchster Qualität verkauft. Darüber hinaus 
werden die Einnahmen aus der Privatisierung außerhalb der 
Wohnungswirtschaft verwendet.

      3.2.  Eigentumsverhältnisse
Es gibt in Polen gegenwärtig folgende Eigentumsformen der 
Wohnungen (Abbildung 5): 

 Kommunaler Wohnungsbestand: Damit werden Woh-
nungen bezeichnet, die im Besitz  der Gemeinde oder 
kommunaler Organisationseinheiten sind. Diese Woh-
nungen werden bestimmt für Haushalte mit niedrigem 
Einkommen und als Sozial- und Ersatz wohnungen ver-
wendet.  

 Wohnungsbaugenossenschaften: hier gibt es Wohnungen 
mit genossenschaftlichen Eigentumsrecht oder Mietwoh-
nungen.

 Staatliche Wohnungen, 

 Betriebliche Wohnungen,
 Gesellschaften des Sozialen Bauens (TBS) - Die TBS-Woh-

nungen sind für durchschnitt lich verdienende Familien 
bestimmt, welche keine andere Wohnung besitz en. Die 
Mieten bei TBS decken die Unterhaltungskosten und 
Kreditz ahlungen, können aber nicht höher als 4% des 
Wiederherstellungswertes der Wohnung jährlich sein. 
Die Mieter zahlen eine Kaution in Höhe von maximal 
30% des Wohnungswertes ein. Um eine TBS-Wohnung 
zu mieten, dürfen die Haushaltseinkommen bestimmte 
Höchstgrenze nicht überschreiten und die Mieter müssen 
eine geregelte Einkommensquelle haben.

 Wohneigentümergemeinschaften – bei mehreren na-
türlichen Personen. Das Gesetz  über das Eigentum von 
Wohnungen vom 24. Juni 1994 (Wohnungseigentums-
gesetz ) hat den Verwaltern das Recht zur Entscheidung 
über die Immobilien genommen und an die Eigentümer 
übertragen. Somit wurden die bisherigen (institutionel-
len) Eigentümer rechtlich den individuellen Eigentümern 
gleichgesetz t. 

 Andere: im Eigentum von gewerblichen Wohnungsun-
ternehmen, aber auch von Vereinen, Parteien, Stiftungen, 
Kirchen usw. 

3.3.  Mieten
Ein wesentlicher Faktor, der zur Sanierung der Altbaubestän-
de beiträgt, ist die Höhe der Mieteinnahmen, welche erzielt 
und vom Eigentümer für die Sanierung verwendet werden 
können. 
Einen stufenweisen Übergang von der öff entlichen Woh-
nungswirtschaft hin zu marktwirtschaftlichen Regeln bei 

Quelle: www.stat.gov.pl am 10.11.2011

Abb. 5. Wohneigentumsverhältnisse in den Städten 2007
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der Vermietung sollte das Gesetz  über das Vermieten von 
Wohnungen und Wohnungszuschüsse (Ustawa o najmie lo-
kali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych) vom 2. Juli 
1994 garantieren. Als eine allgemeine Regel wurde im Art. 
6 der Mietvertrag als Grundlage der Vermietung von Woh-
nungen eingeführt. Das Gesetz  sieht zwar als Regel eine freie 
Miete vor, aber gleichzeitig wurde die Kategorie der regu-
lierten Mieten eingeführt. Die regulierten Mieten bezahlten 
die Mieter jener Wohnungen, die im Besitz  der Gemeinde, 
in staatlichem Besitz , im Besitz  staatlicher juristischer Perso-
nen oder von juristischen Personen, die das Gebäude ohne 
Profi t nutz en (außer Wohnungsgesellschaften), sind. Die 
maximale regulierte Miete durfte pro Jahr nicht mehr als 3% 
des Gebäudeherstellungswertes betragen. Ein Mietverhält-
nis, das durch eine administrative Entscheidung oder einen 
anderen juristischen Titel vor der Einführung einer öff entli-
chen Wirtschaft mit Mietobjekten (also vor 1994) angefangen 
hat, bedeutet ein Mietverhältnis auf unbeschränkte Zeit. Bis 
zum 31. Dezember 2004 wurden die Mieten in einem solchen 
Mietverhältnis, auch in den privaten Wohnungen, nach der 
Vorschrift über die regulierten Mieten vereinbart (Art. 56). 
Die Besitz er, die ihre Wohnungen vermieten, wurden bei der 
Erzielung der Marktmieten und somit der Rendite aus ihren 
Immobilien durch die gesetz liche Einführung der regulierten 
Mieten bis 2004 behindert. Dieser Umstand hat zur Aufgabe 
der Sanierungen der Altbaubestände geführt und die unter-
lassenen Sanierungen haben den Zustand der Immobilien 
weiter verschlechtert. 
In dem Beschluss des polnischen Verfassungsgerichtshofs 
vom 21. Januar 2000 wurde jedoch festgestellt, dass das Ge-
setz  über das Vermieten der Wohnungen und Wohnungszu-
zahlungen

„den Besitz ern der Wohnungen die größte Last aufer-
legt. (...) Es wurden keine anderen möglichen Mitt el 
genutz t wie z. B. eine zusätz liche Finanzierung aus 
den öff entlichen Mitt eln für Unterhaltungs- und Sa-
nierungskosten, die volle Berücksichtigung der Ver-
luste und Aufwendungen der Besitz er oder der unter-
schiedlichen Miethöhen in der Abhängigkeit von dem 
Einkommen des Mieters in den Steuervorschriften.“ 
(übersetz t)

Es wurde festgestellt, dass dieses Gesetz  der Regel des Schut-
zes der Eigentumsrechte widerspricht. Darüber hinaus wur-
de in dem Beschluss des Verfassungsgerichtshofs vom 10. 
Oktober 2000 festgestellt, dass es verfassungswidrig ist, den 
Besitz er der Wohnung zum Tragen von Kosten zu verpfl ich-
ten, die höher sind als die Mieteinnahmen (Federczyk, 2008). 
Am 21. Juni 2001 wurde das Gesetz  zum Schutz  der Mie-
ter, Wohnressourcen der Gemeinde und der Änderung des 
Zivilkodex (Ustawa o ochronie praw lokatorskich, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego) 
verabschiedet. Es wurde auf den Begriff  der regulierten 
Mieten verzichtet, allerdings wurden strenge Regeln zur 
Mieterhöhung eingeführt. Diese Einschränkungen wurden 
durch den Verfassungsgerichtshof am 2. Oktober 2002 außer 
Kraft gesetz t mit der Begründung, dass dieser Mechanismus 
weder zur Erhöhung der Mieten entsprechend den Markt-
preisen noch zum Schutz  der Mieter vor übertriebenen Miet-

erhöhungen führt (Federczyk, 2008). Nach der Novelle des 
Gesetz es zum Schutz  der Mieter, der Wohnressourcen der 
Gemeinde und der Änderung des Zivilkodex vom 22.12.2004 
konnten die Eigentümer die Mieten frei erhöhen, aber nur in 
den Grenzen von 3% des Gebäudewertes jährlich. Wenn die 
Miete dann mehr als 3% beträgt, dürfen die Mieterhöhungen 
pro Jahr nicht mehr als 10% der bisherigen Miete betragen. 
Am 19. April 2005 hat der Verfassungsgerichtshof auch diese 
Mietbeschränkungen als verfassungswidrig erklärt, denn sie 
beschränken das Eigentumsrecht. Die Befreiung der Mieten 
erfolge nicht in den Grenzen, welche die rationale Nutz ung 
der Wohnungen erlauben. Die fraglichen Vorschriften haben 
am 31. Dezember 2006 ihre Gültigkeit verloren. 
Seit dem 1. Januar 2007 gilt das Gesetz  vom 15. Dezember 
2006 über die Änderung des Gesetz es zum Schutz  der Mie-
ter, der Wohnressourcen der Gemeinde und der Änderung 
des Zivilkodex (Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw 
lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie ko-
deksu cywilnego). Nach dieser Novelle haben die Woh-
nungseigentümer das Recht, durch Vermietung einen ange-
messenen Gewinn zu erzielen. Es wurden die Ausgaben des 
Wohnungseigentümers defi niert, die mit der Unterhaltung 
der Wohnung verbunden sind, was die Festlegung der Miet-
höhen und der Mieterhöhungen erlaubt. Die Eigentümer der 
Wohnungen können die Mieten oder andere Gebühren nicht 
öfter als alle 6 Monate erhöhen. Erhöhungen, in deren Folge 
die Miete 3% des Gebäudewiederherstellungswertes jährlich 
überschreitet, können nur in zwei Fällen vorkommen:

 wenn die Einnahmen aus der Miete die Deckung der 
Ausgaben für die Unterhaltung des Gebäudes und Ka-
pitalrückgewinnung sowie eine angemessene Vergütung 
nicht erlauben,

 wenn die Erhöhung die durchschnitt liche Infl ationsrate 
nicht übersteigt.

In diesem Gesetz  wurden auch die Fragen der Entschädigun-
gen der Gemeinde an die Wohnungsbesitz er geregelt. Die 
Gemeinden sind per Gesetz  (Art. 36 Gesetz  über das Vermie-
ten von Wohnungen und Wohnungszuschüsse vom 2. Juli 
1994) verpfl ichtet, Sozialwohnungen für Personen mit Räu-
mungsentscheidung zur Verfügung zu stellen. Wenn sie das 
nicht tun, müssen die Gemeinden den Wohnungsbesitz ern 
volle Entschädigungen für das Fehlen der Ersatz wohnungen 
für die Mieter zahlen, also jene Summe, welche der Besitz er 
bei der Vermietung der Wohnung auf dem freien Markt be-
kommen würde. Vor der Novelle im Jahre 2006 war die Ent-
schädigung aufgrund der beschränkten Mieten sehr niedrig. 
Nach 2007 sind die zulässigen Marktmieten aber viel höher, 
was die Gemeinden in fi nanzielle Schwierigkeiten bringen 
kann.  
Neben den Mietz insregelungen gehört die Regelung über die 
Kündigung des Mietvertrages zum Mieterschutz . Der Miet-
vertrag kann aus mehreren Gründen gekündigt werden, z. 
B. Zerstörung der Wohnung, Verletz ung der Hausordnung, 
3-monatiger Mietrückstand, Untervermietung der Wohnung 
ohne Erlaubnis des Besitz ers oder, in den privaten Wohnun-
gen, ein Eigenbedarf des Besitz ers (Art. 11 und 21 Gesetz  über 
den Schutz  der Mieter, Wohnressourcen der Gemeinde und 
der Änderung des Zivilkodex). Diese Regelung ist besonders 
für die privaten Wohnungen, in denen Personen aufgrund ei-
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ner administrativen Entscheidung wohnen, wichtig. Das be-
triff t ca. 600 000 Wohnungen in ganz Polen (Federczyk, 2008). 
Wenn der Mieter einen Titel zu einer anderen Wohnung hat 
oder der Eigentümer ihm eine Ersatz wohnung anbietet, be-
trägt die Kündigungsfrist 6 Monate. Wenn das nicht der Fall 
ist, beträgt die Kündigungsfrist 3 Jahre. Wenn der Mieter über 
75 Jahre alt ist und keinen Titel zu einer anderen Wohnung 
hat, dann läuft die Kündigungsfrist bis zum Tod des Mieters. 
Die Kündigung ist nicht mit der Pfl icht der Gemeinde ver-
bunden, eine Ersatz wohnung für den Mieter bereitz ustellen. 
Da aber in den privaten Wohnungen meist arme und inak-
tive Personen wohnen und die Wohnungen meist vor 1939 
gebaut wurden, sind diese Bestände oft verfallen und ohne 
Standardinstallationen. Die Mieter, welche eine 3-jährige 
Kündigungsfrist bekommen haben, ziehen nicht selbständig 
aus, sondern warten auf die Räumungsentscheidung. Die-
se Entscheidung gibt ihnen das Recht auf eine Sozial- oder 
Übergangswohnung (Federczyk, 2008). Am 17. Dezember 
2009 wurde eine Novelle des Gesetz es zum Schutz  der Mie-
ter verabschiedet, in der der Schutz  der Vermieter verbessert 
wurde. Es wurde eine sog. Gelegenheitsvermietung einge-
führt, in der die Kündigung der Mieter aufgrund von Miet-
zahlungsrückständen vereinfacht wurde. Der Mieter muss 
eine notariell beglaubigte Erklärung vorlegen, dass er die 
Wohnung zum bestimmten Termin oder bei der Kündigung 
verlassen wird. Er muss auch angeben, wo er wohnen wird, 
wenn es tatsächlich zur Räumungsvollstreckung kommt. Der 
Besitz er dieser Ersatz wohnung muss ebenfalls seine notariell 
beglaubigte Erlaubnis zur Bereitstellung vorlegen. 
2010 befanden sich in den privaten Mietwohnungen mehr als 
2 400 Mieter (24% der Familien) in einem mindestens 3 mona-
tigen Mietrückstand. Es wurden 845 Anklagen wegen Miet-
rückständen erhoben. In 88% der Fällen wurden auch Räu-
mungsentscheidungen gefällt, aber nur 5% davon (also 40 
Räumungen) wurden tatsächlich vollzogen. Eine der wich-
tigsten Barrieren bei der richtigen Bewirtschaftung der pri-
vaten Mietbestände ist die fehlende Möglichkeit, aufgrund 
der fehlenden Sozialwohnungen die nicht zahlenden Mieter 
zu räumen. Es führt zum Gefühl der Strafl osigkeit bei den 
Mietern und die Besitz er der Wohnungen sind einer ausweg-
losen Situation ausgeliefert. In manchen Fällen klagen dann 
die Verbände von Immobilienbesitz ern die Gemeinden we-
gen entgangener Gewinne gerichtlich an (IRM, 2011, S. 84). 
Die kommunalen Mieten in Polen betrugen 2010 ca. 1,2% 
des Wiederherstellungswertes der Gebäude; eine Miethöhe 
von 3% könnte die laufenden Unterhaltungskosten decken. 
Die Vorschriften zum Schutz  der Mieter erlauben zwar der 
Gemeinde, die kommunalen Mieten zu erhöhen. Das würde 
in vielen Fällen helfen, die Erneuerungslücken zu schließen 
und die Immobilien im entsprechenden technischen Zustand 
zu halten. Diese Möglichkeit wird jedoch durch die fi nanziel-
le Situation der Mieter begrenzt. Bisherige Versuche, Mieten 
in den kommunalen Wohnungen zu erhöhen führten meist 
zu gegenteiligen Eff ekten. Die Mieter begannen unregelmä-
ßig oder gar nicht zu zahlen. Die Mietrückstände führten zu 
gerichtlichen Klagen mit der Auff orderung, die Wohnung zu 
räumen. Die Mieter mit Räumungsgebot haben aber keinen 
rechtlichen Titel zu einer anderen Wohnung, deswegen muss 
die Gemeinde solchen Mietern kommunale Wohnungen 
oder Ersatz wohnungen zur Verfügung stellen.

In den privaten Beständen stellt sich die Situation diff eren-
ziert dar, in Abhängigkeit davon, ob die Besitz er auch Eigen-
nutz er oder Vermieter sind. Nicht nur in Polen, sondern auch 
in anderen MOE-Ländern stellte sich heraus, dass die neuen 
Besitz er ehemals kommunaler Wohnungen ein niedriges Ein-
kommen haben und nicht in der Lage oder nicht willens sind, 
die Wohnungen zu renovieren und laufend zu erhalten oder 
die Häuser und Siedlungen, in denen sich die Wohnungen 
befi nden, zu verwalten. Sie sind auch mit den administrati-
ven Erfordernissen einer gemeinschaftlichen Wohnungsbe-
wirtschaftung nicht vertraut (Donner, 2006). 
In den Beständen der Wohnungsbaugenossenschaften be-
trugen 2010 die mitt leren Instandhaltungsgebühren jährlich 
knapp 3%, in TBS durchschnitt liche Mieten ca. 3,1% der Wie-
derherstellungskosten. In den privaten Wohnungen betrug 
die durchschnitt liche Miete ca. 2% der Wiederherstellungs-
kosten. Eine eff ektive Bewirtschaftung der Wohnbestände 
würde bedeuten, dass die Mieten in privaten Wohnbestän-
den mindestens 5% der Wiederherstellungskosten jährlich 
betragen müssten (IRM, 2011, S. 94).
Die Untersuchungen von IRM zeigen, dass auch im Jahr 2010 
die Mieten in den meisten Städten, sowohl in den kommu-
nalen wie auch den genossenschaftlichen Beständen, für die 
notwendigen Sanierungen nicht ausreichten. Ausnahmen bil-
den große Städte wie Warschau oder Posen, in welchen die 
kommunalen Mieten anhand eines Punktesystems berechnet 
werden. In den privaten Mietbeständen gibt es große Unter-
schiede zwischen den Miethöhen. In den Wohnungen mit 
hohem Ausstatt ungsstandard erreichen die Mieten 3 bis 4% 
der Wiederherstellungskosten jährlich (IRM, 2011, S. 94).

3.4.  Sanierungen der Wohnbestände
Bei sehr niedrigem Niveau der Mieten investierte kein Bau-
herr oder Entwickler in den Mietwohnungsbau. Keine Bank 
gab Kredite für solche Vorhaben, denn es gab keine Garantie 
für die Rückzahlung des Kredits bzw. die Rentabilität solcher 
Engagements. Also waren die Banken aus kommerzieller 
Sicht an der Finanzierung von Mietwohnungsbau oder Revi-
talisierungsmaßnahmen nicht interessiert (Kozłowski 2003). 
Aus den Untersuchungen vom IRM wird ersichtlich, dass die 
komplexen Sanierungsvorhaben nur in einem Bruchteil vom 
Wohnbestand realisiert werden und weniger als 1% aller 
Mehrfamilienhäuser in Polen umfassen. Es handelt sich hier 
sowohl um kommunale Wohnungen wie auch um Wohnei-
gentümergemeinschaften, private Miethäuser und betriebli-
che Wohnungen (IRM, 2011, S. 10). 
Als eine ökonomische Kategorie zur Beschreibung der not-
wendigen Investitionen in die Instandhaltungen dient der 
sog. Sanierungssatz . Im Falle der kommunalen Bestände soll 
dieser Satz  jährlich 1,5% der Wiederherstellungskosten der 
Wohnung betragen. So betrug nach Berechnungen der IRM 
in 2010 die Sanierungslücke 75%, defi niert als Unterschied 
zwischen den notwendigen und den tatsächlichen Ausgaben 
in die Sanierungen (siehe Tabelle 1). Als Hauptursache gel-
ten sehr niedrige Mieten für Wohnungen. Die Sanierungen 
werden aber überwiegend aus den Mieten fi nanziert. In den 
Wohnbeständen der Wohnbaugenossenschaften decken die 
getätigten Ausgaben 60% der notwendigen Ausgaben für In-
standhaltungen. Als Finanzierungsquelle dienen hier neben 
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den Mieteinnahmen die Mitt el aus dem Verkauf der Woh-
nungen. Seit Jahren treten die größten Probleme im Bereich 
der technischen Instandhaltung der privaten Mietshäuser 
auf. Dies resultiert zum einen aus der Altersstruktur dieser 
Bestände, die einen hohen Sanierungssatz  von 2,5% jährlich 
zu Folge hat, und zum anderen aus der langjährigen nati-
onalen Politik, in deren Folge es kaum Möglichkeiten gibt, 
notwendige Instandhaltungen zu fi nanzieren. Berechnun-
gen zeigen, dass trotz  wachsender Ausgaben für technische 
Instandhaltung in den Jahren 2009-2010 die notwendigen 
Ausgaben in die Instandhaltung nur zu ca. 30% des erforder-
lichen Ausmaßes getätigt wurden. Das heißt, es besteht hier 
eine Investitionslücke von ca. 70% (IRM, 2011, S. 64).
Der geschätz te Finanzierungsaufwand für die Revitalisie-
rung von Mehrfamilienwohnbeständen in Polen betrug 1995 
ca. 1,3 Mrd. PLZ, 2000 ca. 3,5 Mrd. PLZ und 2005 ca. 5,0 Mrd. 
PLZ. Dieser Aufwand wurde fast ausschließlich aus eigenen 
Mitt eln der Eigentümer gedeckt und zwar aus:  

 Mieten für die Wohnräume,
 Mieten aus den kommerziell nutz baren Räumen,
 anderen Quellen wie Werbung, Zinsen von den Bankein-

lagen usw. (Bielniak & Wierzchowski, 2010, S. 135)  

Private Investitionen in die Revitalisierungsprozesse sind 
zwar insgesamt von wesentlicher Höhe, aber kleinteilig. In 
den Jahren 1990-2003 war Revitalisierung kein Gegenstand 
von großen, integrierten Programmen, deswegen waren pri-
vate Investitionen Ergebnisse von Einzelentscheidungen der 

Investoren und keine Folge einer bewussten, integrierten 
städtischen Politik. Größere Investitionen wurden meist in 
Rahmen von Auslandshilfen fi nanziert (z.B. Danzig – Ther-
moisolation der Wohngebäude in Zusammenarbeit mit der 
dänischen Regierung, Płock – Unterstütz ung von Darmstadt 
bei der Sanierung von einigen Wohnhäusern, Bytom – Moder-
nisierung der Wohnbestände und der Infrastruktur aus Mit-
teln der Stadt Recklinghausen im Rahmen von IBA Emscher 
Park). Dies hat die Überzeugung von der Notwendigkeit der 
führenden  Rolle öffentlicher Mitt el bei der Revitalisierung 
verfestigt. Einen zusätz lichen Impuls gab ein unbegründeter 
Optimismus verbunden mit der Möglichkeit der Gewinnung 
von Finanzierungsmitt el aus der Prä-Akzessions-Phase. Die 
Städte haben die Revitalisierung als ein Öff nungstor zur Ge-
winnung von EU-Mitt eln gesehen, nicht nur für Sanierungen 
sondern auch für Infrastrukturprojekte. Dabei haben sie ihre 
Anstrengungen auf die Gewinnung eines Eigenanteils inner-
halb des öff entlichen Sektors konzentriert, und dabei den 
privaten Sektor fast gänzlich außer Acht gelassen (Herbst & 
Jadach-Sepioło, 2010, S. 203). 

     4.  Unterstütz ung des Wohnungsbaus 
und der Wohnungsversorgung
Im Parlamentsbeschluss vom 6. Juli 1995 bezüglich der Woh-
nungspolitik des Staates während der sozialen und wirt-
schaftlichen Transformation wurden Ziele und Regeln der 
Wohnungspolitik folgendermaßen defi niert:

Eigentumsform der Wohn-
bestände

Jahr Ausgaben (in PLN/m² monatlich) Sanierungslücke (in 
%)

Faktisch Notwendig

Kommunal 2007 2,12 3,63 42

2008 2,10 3,88 46

2009 1,87 4,73 60

2010 1,89 5,01 75

Genossenschaftlich 2007 1,47 2,07 32

2008 1,40 2,07 32

2009 1,43 2,52 43

2010 1,46 2,67 45

Private Mietshäuser 2007 1,95 6,04 68

2008 1,88 6,46 71

2009 2,16 7,89 73

2010 2,32 8,36 72

Tabelle 1. Höhe der Sanierungslücke je nach Eigentumsform der Wohnbestände

 Quelle: IRM, 2011, S. 65; IRM, 2009, S. 78
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„Hauptz iel der Wohnungspolitik des Staates ist die 
Verhinderung der Verschlechterung der Wohnver-
hältnisse der Familien. Strategisches Ziel der nationa-
len Wohnungspolitik ist die Beseitigung des Defi zits 
an modernen Wohnungen. (…) Die staatlichen In-
terventionen sollen vor allem auf die Schaff ung von 
Bedingungen für die Gewinnung einer ersten Woh-
nung durch junge Familien ausgerichtet sein. (…) Die 
Verantwortung für die Bewirtschaftung vorhandener 
Wohnbestände soll bei deren Besitz ern liegen. Die 
Mieten für die Wohnungen sollen die laufenden Un-
terhaltungskosten decken und Abschreibungen für 
die Sanierungen sichern. Die Mieten sollen allmählich 
auf ein Niveau steigen, welches die Selbstfi nanzie-
rung der Wohnungswirtschaft garantiert. Gleichzeitig 
sollen Familien, welche nicht in der Lage sind, diese 
Ausgaben zu tragen, Wohnzuschüsse bekommen. 
Wenn komplexe Modernisierungen und Sanierun-
gen vorgenommen werden, sollen die Besitz er der 
Wohnhäuser durch die Gemeinden unterstütz t wer-
den, insbesondere bei der Finanzierung der techni-
schen Infrastruktur. Darüber hinaus sollen sie in Zu-
kunft mit Krediten vom Nationalen Wohnungsfonds 
rechnen können. (…) Lokale Selbstverwaltungen sind 
verpfl ichtet, lokale Wohnungsstrategien zu erarbei-
ten, die an die lokalen Bedingungen angepasst sind.“ 
(übersetz t)

4.1.  Nationale Unterstütz ung der Investitionen 
Die wichtigsten Formen der Unterstütz ung des Wohnungs-
wesens basierten jahrelang auf steuerlichen Instrumenten. 
Dieses System der Steuervergünstigungen hatt e eine wesent-
liche Bedeutung in der Anfangsphase der politischen und 
wirtschaftlichen Transformation angesichts des fehlenden 
Systems verfügbaren Bankkredite (aufgrund der hohen Pro-
zentsätz e und des unterentwickelten Systems des kommer-
ziellen Bankwesens). Um den Bau der Wohnungen anzure-
gen, wurden also Instrumente für jene Personen eingeführt, 
welche über fi nanzielle Mitt el verfügten, um sie in die Woh-
nungen zu investieren. Im Rahmen des Systems der Einkom-
menssteuer gab es:

 sog. große Vergünstigung in der Einkommenssteuer in 
den Jahren 1992-2001, welche Investitionsausgaben um-
fasste,

 Vergünstigung in der Einkommenssteuer in den Jahren 
1992-2001, welche Ausgaben für den Kauf des Baugrund-
stücks umfasste, 

 Vergünstigung in der Einkommenssteuer in den Jahren 
1992-2000, welche Ausgaben für den Bau von Mehrfami-
lienhäusern zum Vermieten umfasste (für die Unterneh-
men galten diese Vergünstigungen in den Jahren 1992-
1998),

 Vergünstigungen in der Einkommenssteuer in den Jahren 
2002-2006 aufgrund der zu zahlenden Kreditz insen.

Gemeinsam für alle diese Lösungen waren die Notwendig-
keit vorheriger Verfügbarkeit der Finanzmitt el und die Tä-
tigung einer Investition. Diese Instrumente waren an die 
Personen mit den höchsten Einkommen adressiert, welche 
auch die höchsten Steuern bezahlten. Diese Vergünstigungen 
haben mehrere Millionen Steuerzahler in Anspruch genom-
men. Allerdings waren die Kosten für das nationale Budget 
sehr hoch (ca. 9,4 Milliarden PLN in den Jahren 1993-2005). 
Deswegen war die Eff ektivität dieser Maßnahmen unter dem 
Gesichtspunkt der Lösung der wichtigsten Probleme des 
Wohnungswesens, insbesondere des Defi zits der Wohnun-
gen für die Personen mit mitt leren und niedrigen Einkom-
men, fraglich (www.ign.org.pl am 10.11.2011).  
Seit dem Ende der 1990er Jahre gibt es immer mehr verfüg-
bare Kredite (Tabelle 2). In der Folge basierte die staatliche 
Hilfe für Haushalte in den Jahren 2002-2006 nur noch auf der 
Abschreibung der Zinskredite von der Einkommenssteuer. 
Gleichzeitig wurde die Mehrwertsteuer für das Bauwesen 
bis 2004 auf 7% herabgesetz t. Seit 2006 gibt es eine Möglich-
keit der Rückzahlung eines Teils der Ausgaben für Baumate-
rialien, welche bis 2004 mit niedrigerer MwSt. belegt waren 
(www.ign.org.pl am 10.11.2011).
Einen Beitrag zur Sanierung der Wohnungsbestände bilden 
die Instrumente zur Unterstütz ung des Wohnungsbaus, 
welche im Gesetz  vom 26. November 1995 über verschiede-
ne Formen der Unterstütz ung des Wohnungsbaus genannt 
wurden. Es handelt sich hier sowohl um die Unterstütz ung 
der Aktivitäten einzelner Wohnungsbesitz er durch die Woh-
nungskassen und Vertragskredite als auch um Beiträge zum 
Bau und zur Sanierung durch dafür geschaff ene Gesellschaf-

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zahl der Kredite (in Tausend) 200,4 300,4 311,5 286,8 189,2 230,4

Kreditsumme (in Milliarden PLN) 26,3 42,8 58,8 57,5 38,8 48,7

davon für natürliche Personen 24,3 40,4 54,1 53,0 36,2 46,3

Tabelle 2. Zahl und Summen der Kredite für Wohnzwecke 2005-2010

 Quelle: IRM, 2011, S. 29
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ten des Sozialen Bauens (TBS), die durch Kredite aus dem 
Nationalen Wohnungsfonds (KFM, bis 2009) unterstütz t wer-
den. Diese Instrumente sind zwar nicht explizit auf die Sa-
nierung der Altbaubestände ausgerichtet, konnten aber dafür 
genutz t werden. 
Zusammen mit der makroökonomischen Stabilisierung ha-
ben sich die Rahmenbedingungen für die Wohnungspolitik 
verändert. Sinkende Infl ationsraten und Zinssätz e haben die 
Möglichkeit der Finanzierung von Wohnungsinvestitionen 
durch kommerzielle Kredite eröff net. Gleichzeitig wurde 
eine Reform der öff entlichen Finanzen durchgeführt, deren 
Hauptelement die Abkehr vom weit gefächerten System der 
Steuervergünstigungen war. Es wurden nun direkt an be-
stimmte Segmente gekoppelte Finanzinstrumente eingeführt. 
In den Jahren 1992-1997 veröff entliche die Regierung jährlich 
neue Regelungen zu Ausgleichzahlungen für Betriebskosten 
an Eigentümer, da die Kosten durch die Deckelung der Mie-
ten nicht im vollen Umfang erwirtschaftet werden konnten. 
Es wurden auch Regeln der Vergabe von Zuschüssen ge-
nannt, welche für die Beseitigung der technischen Mängel an 
den Gebäuden, Modernisierung der Heizanlagen, Verbesse-
rung der Sicherheit von Gasleitungen und andere Vorhaben 
zur Verbesserung des Wärmehaushaltes in den Gebäuden 
der Wohnungsbaugenossenschaften vorgesehen waren. Ab 
1998 wurde dieser Problembereich von dem Gesetz  zur Un-
terstütz ung bei der Gebäudeisolierung aus dem Thermoiso-
lationsfonds gedeckt. Es war ein Instrument zur Kreditverga-
be und Bezuschussung von solchen Maßnahmen (Rebowska, 
2000, S. 93). Es handelte sich hier um eine Prämie für die 
Rückzahlung eines Teils des Kredits für die Thermoisolation 
eines Gebäudes. Im Rahmen von diesem Programm wurden 
bis zum ersten Quartal 2010 14 500 Thermoisolationsprojek-
te durchgeführt und 2 900 waren in der Realisierungsphase. 

Die Gesamtsumme der Vorhaben beträgt 6 Milliarden PLN 
(www.ign.org.pl am 10.11.2011).    
Ein neuer Fonds der Thermoisolation und Sanierungen 
(FTiR) wurde 2009 gegründet. Aus den Mitt eln der Bank der 
Nationalen Wirtschaft (BGK) wird fi nanzielle Hilfe für die In-
vestitionen gegeben, wenn dabei auch kommerzielle Kredite 
beteiligt sind.(www.mi.gov.pl am 21.10.2011): 

 Thermoisolation: Ziel ist die Verringerung des Energie-
verbrauchs für die Heizung und Warmwasserbereitung, 
Verringerung der Verluste an Primärenergie, Änderung 
der Energiequellen. Die Prämie können alle Besitz er oder 
Verwalter von Wohngebäuden, Mehrfamilienhäusern, 
Gebäuden zur Ausübung der öff entlichen Aufgaben 
durch die Selbstverwaltungseinheiten, also insbesonde-
re Gemeinden, Wohnungsbaugenossenschaften, Wohn-
eigentümergemeinschaften und Eigenheimbesitz er be-
kommen. Gefördert werden 20% einer Bankkreditsumme 
aber nicht mehr als 16% der Investitionskosten und das 
zweifache der voraussichtlichen jährlichen Energieer-
sparnisse. 

 Teil- und Komplett sanierungen: bezieht sich nur auf Ge-
bäude, welche vor dem 14.08.1961 in Nutz ung genom-
men wurden. Gefördert werden Investitionen, die mit 
einer Thermoisolation wie Sanierungen, Fenstertausch, 
Balkone, Umbau der Gebäude, einer Ausstatt ung mit 
Installationen in Gebäuden mit mehr als 2 Wohnungen 
zusammenhängen. Die Sanierungsprämie können na-
türliche Personen, Eigentümergemeinschaften mit mehr-
heitlichem Anteil  natürlicher Personen, Wohnungsbau-
genossenschaften und TBS erhalten. Gefördert werden 
20% der Bankkreditsumme, aber nicht mehr als 15% der 
Investitionskosten.

Ziel 2006 2007 2008 2009 2010

Rückkauf der Zinsen für die Wohnungskredite 180 130 152 148 130

Rückzahlung der Prämien 323 350 347 403 398

Nationaler Wohnungsfons 353 408 220 150 0

Thermoisolationsfonds 125 298 270 109 0

Zuzahlungsfonds 30 68 25 105 295

Insgesamt 1011 1196 1014 914 823

Anteil der Ausgaben fürs Wohnungswesen an den Ge-
samtausgaben des Staates (in %)

0,45 0,47 0,36 0,31 0,27

Anteil der Ausgaben fürs Wohnungswesen am BIP (in %) 0,10 0,10 0,08 0,07 0,06

Tabelle 3. Ausgaben aus dem nationalen Budget für das Wohnungswesen 2006-2010 in Millio-
nen PLN

 Quelle: IRM, 2011, S. 28
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 Ausgleichprämie: eine einmalige Prämie für natürliche 
Personen, welche am 25. April 2005 im Besitz  oder Erbe 
eines Wohngebäudes waren, in dem es mindestens eine 
kommunale Mietwohnung gab. Diese Prämie ist für eine 
Rückzahlung eines Kredites für die Verbesserung des 
technischen Zustandes eines Gebäudes vorgesehen. Die 
Höhe der Prämie wird bestimmt in Abhängigkeit von 
der Wohnungsfl äche, der Zahl der Wohnungen im Ge-
bäude, der Zeitspanne, in welcher der Investor im Besitz  
des Gebäudes war und dem gesetz lich bestimmten Um-
rechnungsfaktor der Kosten zur Wiederherstellung von 
Wohnfl ächen.

Aufgrund der Diskrepanz zwischen der Höhe des Bedarfs 
und der zugänglichen fi nanziellen Mitt el (siehe Tabelle 3), 
hat der Fonds FTiR eher eine symbolische Bedeutung für die 
Revitalisierung (Bielniak & Wierzchowski, 2010, S. 143). Die 
meisten nationalen Hilfsmitt el werden für die Unterstütz ung 
der Investitionen von wohlhalbenden Personen verwendet, 
die auch ohne staatliche Hilfe investiert hätt en. Beispielhaft 
wurden 2009 für die Unterstütz ung des Bauwesens für die 
Bedürftigen 45 Millionen PLN verwendet,  die Rückzahlung 
der MwSt. hat jedoch 1 Milliarde PLN gekostet (www.ign.
org.pl am 10.11.2011).

4.2.  Kommunale Programme 
Auf der nationalen Ebene wurden in den Jahren 1990-2003 
keine Instrumente erarbeitet, welche ausschließlich zur Fi-
nanzierung der Revitalisierung vorgesehen wären. Deswegen 
erfreute sich in den Gemeinden das Programm der Kleinen 
Verbesserungen (Program Małych Ulepszeń) großer Popula-
rität, welches auf dem deutschen Vorbild des Programms der 
kleinen Maßnahmen basierte. Es war ein Instrument, welches 
nur einen Teil der Revitalisierungsmaßnahmen abdeckte und 
in Kombination mit anderen Instrumenten angewendet wer-
den sollte. Zum ersten Mal wurde es in Stett in angewendet, 
dann in anderen Städten wie Dzierżoniów, Bielsko-Biała 
oder Zoppot. Für viele Städte, in welchen Sanierungen oder 
Modernisierungen geplant wurden, war eine Bezuschussung 
von privaten Investitionen durch die Gemeinden eine sehr 
gute Lösung. Allerdings haben die regionalen Rechnungs-
höfe und der regionale Verwaltungsgericht in Breslau 2007 
entschieden, dass die Gemeinden keine Sanierungsarbeiten 
der Wohneigentümergemeinschaften bezuschussen dürfen, 
denn es handelt sich dabei nicht um die Deckung des Bedarfs 
von allen Bewohnern des Gemeindegebietes, sondern nur 
um ausgewählte Haushalte. Diese Entscheidungen stellen 
das Programm der Kleinen Verbesserungen infrage und ge-
genwärtig sind nur die kommunalen Bezuschussungen von 
Sanierungen in den denkmalgeschütz en Objekten möglich 
(Herbst & Jadach-Sepioło, 2010, S. 202). 
Ein Großteil der Gemeinden (34%) hat in ihren Programmen 
aus den Jahren 2004-2006 die privaten Investoren als po-
tentielle Partner in den Revitalisierungsprojekten komplett  
ausgeblendet. In den anderen Gemeinden waren die priva-
ten Investitionen erst in späteren Phasen der Revitalisierung 
vorgesehen. Zu den meistens erwähnten Investoren gehörten 
Eigentümergemeinschaften und Wohnungsgesellschaften, 
dann die Kirche und private Mietshausbesitz er (Herbst & 
Jadach-Sepioło, 2010, S. 224).

5.  Beispiele
Der individuelle und einmalige Charakter von Revitalisie-
rungsprozessen führt zur Notwendigkeit, die lokalen Rah-
menbedingungen zu berücksichtigen. Eine einheitliche Ent-
scheidungsprozedur bringt  deswegen wenig – wichtiger 
sind die Flexibilität und die Fähigkeit der Anpassung an lo-
kale Gegebenheiten. Als gute Beispiele können daher Lösun-
gen genannt werden, welche unter Nutz ung der gegebenen 
Instrumente eigene Modelle entwickelt haben: 

 kleine nachbarschaftliche Projekte und Systeme zu deren 
Unterstütz ung in Stett in,

 Selbsthilfe und lokale Initiativen (Lublin, Płock, Sopot)
 Kredite, Bezuschussung und Refundierung der Wohnei-

gentümergemeinschaften (Dzierżonów, Sopot)
 Bezuschussung von Denkmälern (allgemein)
 Nutz ung der Unterstütz ungsprogramme (Dzierżonów, 

Sopot)

Es sind gute Beispiele, die einen Modellcharakter für andere 
polnische Städte mit ähnlichen Problemen und Zielen haben, 
obwohl in keinem der Beispiele ein komplexes Modell der 
Revitalisierung erarbeitet wurde, in welchem die räumli-
chen, sozialen und ökonomischen Aspekte der Stadterneue-
rung integriert wurden. Es wurden lediglich einige Algorith-
men erarbeitet, welche bei der Revitalisierung Anwendung 
fi nden können. Es fehlt eine systemische Herangehensweise 
an alle Elemente des Modells, welche eine vollständige recht-
liche und fi nanzielle Umgebung für Revitalisierung schaff en 
würde (Herbst & Jadach-Sepioło, 2010, S. 208).

5.1.  Stett in (Szczecin)
Stett in (pol. Szczecin, bis 1945 die Hauptstadt der deutschen 
Provinz Pommern) ist die Hauptstadt der polnischen Wo-
jewodschaft Westpommern (Pomorze Zachodnie) mit einer 
Fläche von 302 km2 (davon 52 km2 Wasserfl äche des Damm-
sees) und 401 437 Einwohnern (31.12.2006). Stett in ist eine 
kreisfreie Stadt und administratives, wirtschaftliches und 
kulturelles Zentrum der Wojewodschaft. 
Die Lösung der Wohnungsprobleme – sowohl quantitativ 
als auch qualitativ, wurde zu einer der wichtigsten Aufgaben 
der Stadtverwaltung. Die Wohnbedingungen in der kom-
munalen Bebauung sind besonders ungünstig aufgrund des 
schlechten technischen Zustandes und des niedrigen Stan-
dards der Wohnungen (Kohleöfen, keine Nasszellen in der 
Wohnung usw.), dem Zusammenwohnen mehrerer Familien 
in einer Wohnung, fehlenden Parkplätz en, Problemen mit 
der sozialen Struktur der Bewohner (Abhängigkeit von der 
Sozialhilfe, Drogen- und Alkoholkonsum, Langzeitarbeits-
losigkeit usw.), des geringen Anteils an Grünfl ächen (siehe 
Abbildungen 6 und 7). 82% der kommunalen Wohnungen be-
fi ndet sich in Gebäuden, die vor 1945 errichtet wurden, wo-
durch ein erhebliches Qualitätsdefi zit besteht (Rada Miasta 
Szczecina, 2005, S. 63). Diese Bebauung konzentriert sich in 
der Innenstadt, insbesondere in den Siedlungen Turzyn und 
Innenstadt-West. Gleichzeitig bildet die Innenstadt ein ein-
heitliches städtebauliches Ensemble mit hohem historischem 
Wert. Anfang 2006 wurden 12 546 Anträge auf Zuteilung 
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Abb. 6. Eingang zu einem unsaniertem Wohnhaus in der Innenstadt von Stettin
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kommunaler Wohnungen in Stett in registriert. Die Wartezeit 
auf eine kommunale Wohnung beträgt ca. 10 Jahre. Damit 
ist Stett in, neben der Stadt Zabrze, der Rekordhalter in Polen 
(Konieczny, 2005).

„Entscheidend für die schlechte Wohnsituation waren 
aber vor allem die fast komplett e Aufgabe des kom-
munalen Mietwohnungsbaus und mangelnde richtige 
und rationelle Erneuerungs- und Verwaltungspolitik 
der kommunalen Wohnbestände vor 1989. Ein wichti-
ger Grund für die Beschränkung des Wohnungsbaus 
ist das niedrige Angebot an Baugrundstücken in der 
Stadt sowie hohe Baukosten.“ (Rada Miasta Szczeci-
na, 2005, S. 64) (übersetz t).

Schon 1990 wurde die erste Strategie der lokalen Wohnpolitik 
erarbeitet. Die Sanierungen in zwei ausgewählten Quartie-
ren wurden mit deren Kommerzialisierung verknüpft. 1991 
wurde die Strategie der Innenstadterneuerung erarbeitet, 
die 56 Quartiere der Innenstadt umfasste. In den Strategien 
von 1993 und von 1996 wurden drei Modelle zur Finanzie-
rung der Erneuerung der Altbauwohnungen vorgeschlagen 
(Zespół ds. Renowacji Historycznej Zabudowy Miasta, 1997): 

 Komplexe Erneuerung fi nanziert durch die Stadt (so-
genanntes „Budget-Modell“). In diesem Modell ist die 
Gemeinde der Investor, Kontrollorgan, Organisator und 
Initiator der Erneuerungsprozesse. Für dieses Modell 
wurden Gebiete ausgewählt, in denen die Einkünfte aus 
gegenwärtigen und potentiellen kommerziellen Nutz un-
gen die Gesamtkosten der Erneuerung nicht decken kön-
nen, in denen kommunales Eigentum und Wohnfunktion 
für die Zukunft vorgesehen wurden, in denen eine sehr 
hohe Bebauungs- und Bewohnerdichte herrschen und in 
denen Grundstücke für ergänzende Bebauungen sowie 
Zugang zu Infrastruktur vorhanden sind.  

 Komplexe Erneuerung fi nanziert durch den privaten 
Sektor. In diesem „kommerziellen Modell“ investieren 
private Personen oder darauf spezialisierte Firmen. We-
sentlich an diesem Modell ist die Verpachtung der Immo-
bilien durch die Stadt für eine bestimmte Laufzeit. Der 
Investor baut aus eigenen Mitt eln Ersatz wohnungen und 
modernisiert die gepachteten Gebäude, welche er wiede-
rum auf dem freien Markt vermietet, verkauft oder weiter 
verpachtet. Besonders werden dabei die Rechte der bishe-
rigen Mieter kommunaler Wohnungen geschütz t. Dieser 
Schutz  kann verschiedene Formen annehmen: vom Bau 
der Ersatz wohnungen bis hin zum Verbleib der Mieter in 

Foto: Patrycja Bielawska-Roepke

Abb. 7. Eine typische Straßenfl ucht in dem Altbaugebiet von Stettin 
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ihren Wohnungen, wobei sich die Miete nach der Erneue-
rung erhöht. Nach Ablauf des Pachtvertrages übernimmt 
die Stadt die Gebäude wieder. In diesem Fall liegen also 
die Gesamtlast der Erneuerung und das Risiko beim In-
vestor, der gleichzeitig (im Rahmen des Vertrages) das 
Recht zur freien Disposition mit dem gepachteten Gut 
hat. Für die kommerzielle Revitalisierung der Bebauung 
werden in erster Linie jene Gebiete vorgesehen, in denen 
die meisten Gebäude im Besitz  der Gemeinde sind, die 
zentral und in der Dienstleistungszone liegen und eine 
besonders dichte Bebauung aufweisen. 
Bei diesem Modell trägt die Stadt keine direkten Kosten 
für die Erneuerung, ist aber in die Erneuerungsprozesse 
durch deren Organisation und die Kontrolle der Erfül-
lung von sozialen Verpfl ichtungen (z. B. Ausstatt ung und 
Beschaff ung von Ersatz wohnungen) eingebunden.

 Die Programme „Kleine Verbesserungen“ und „Unser 
Haus“ wurden für jene Gebiete vorgesehen, in denen in 
den nächsten 10 Jahren keine umfassenden Erneuerungs-
handlungen geplant sind. Diese Programme beinhalten 
Zuschüsse zu den Investitionen privater Wohnungsei-
gentümer oder Mieter für ihre Wohnungen oder Wohn-
häuser.

Diese Strategie entstand in der Zusammenarbeit vieler Ak-
teure, die in Stett in auf verschiedenen Ebenen aktiv sind. Es 

beteiligten sich Akteure wie der städtische Denkmalkonser-
vator, die städtische Wärmeversorgung, die Abteilung für 
Immobilienverwaltung des Stadtamtes, die Bauaufsichtsbe-
hörde usw. Eine vollständige Anwendung dieser Modelle 
fand aber nicht statt . Dennoch wird bis heute die Aufteilung 
in Budget-Quartiere und kommerzielle Quartiere fortgesetz t 
und die Erneuerung mit voneinander unterschiedlichen An-
sätz en umgesetz t. 
Das Programm der „Kleinen Verbesserungen“ (Program 
Małych Ulepszeń) wurde im März 1994 aufgestellt. Für Ge-
biete, in denen in den nächsten 10 Jahren keine Erneuerung 
geplant ist, bietet es eine Subvention für kleine Verbesse-
rungen in den Wohnungen, welche von den Einwohnern 
durchgeführt und fi nanziert werden. Solche Verbesserungen 
können die komplexe Erneuerung zwar nicht ersetz en, aber 
dort wo diese nicht möglich ist, werden dadurch weitere Ver-
nachlässigung und Verfall begrenzt. Insbesondere werden 
die Verbesserungen von Heizungsanlagen, der Einbau von 
Nassräumen und die Erneuerungen der Treppenhäuser und 
Hinterhöfe gefördert, wobei maximal 35% der Ausgaben-
summe erstatt et wird (Rada Miasta Szczecina, 1996). 
Das Programm „Unser Haus“ (Nasz Dom) ist eine Erweite-
rung des Programms der „Kleinen Verbesserungen“. Wenn 
Bewohner bestimmte Erneuerungsmaßnahmen in gemein-
samen Teilen des Gebäudes durchführen, werden von der 
Stadt andere große Maßnahmen wie Erneuerung der Fas-

Foto: Patrycja Bielawska-Roepke

Abb. 8. Eine (einzige) im kommerziellen Modell sanierte Fußgängerzone in Stettin
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sade oder des Dachs durchgeführt (Rada Miasta Szczecina, 
1996) bzw. die Kosten für die Erneuerung teilweise erstatt et. 
Dieses Programm startete 1997. 2009 wurde die Finanzierung 
des Programms „Unser Haus“ und „Kleine Verbesserungen“ 
von der Gemeinde eingestellt (Kulpa-Jarocka & Mliczyńska-
Hajda, 2010, S. 43). 
Mit der Entscheidung der Stadtverwaltung vom 11. März 
1998 werden auch solche Sanierungsarbeiten bezuschusst, 
welche die Wohngesellschaften an denkmalgeschütz ten Ge-
bäuden oder Gebäuden mit kulturellem Wert durchführen. 
Die subventionierten Arbeiten beziehen sich auf Untersu-
chungen, Expertisen und Konservierungs- und Restaurie-
rungsarbeiten, welche mit der Verbesserung des technischen 
Zustands oder der Rekonstruktion architektonischer Details 
des Gebäudes verbunden sind. 
Diese Programme lösten jedoch die Probleme des Verschlei-
ßes im gesamten Haus nicht. Es gibt keine Möglichkeit, die 
gesamte technische Infrastruktur zu erneuern, eine komple-
xe Sanierung durchzuführen oder die tragende Struktur des 
Hauses auszuwechseln. Unklar ist außerdem die Rolle des 
Architekten, die eher zufällig zum Tragen kommt. Die Sanie-
rungen erfolgen nicht anhand eines Gesamtplanes. Dadurch 
kann nicht gesagt werden, inwieweit die Summe der Maß-
nahmen mehrerer einzelner Bewohner die technischen und 
architektonischen Werte der Gebäude insgesamt erhöht. Es 
ist lediglich eine Möglichkeit, wenigstens teilweise den Ver-
fall der Gebäude zu bremsen und gleichzeitig die Wohnbe-
dingungen der Bewohner zu verbessern.
Insgesamt betrugen die Ausgaben für die Revitalisierungs-
maßnahmen bis 2007 ca. 410 Mio. PLN, wobei die Ausgaben 
der privaten Personen in Sanierungen und Modernisierun-
gen ihrer Wohnungen außerhalb der Unterstütz ungspro-
gramme eher noch unterrepräsentiert sind.  
Die Erfahrungen aus Stett in haben gezeigt, dass eine der 
Hauptbarrieren bei der Revitalisierung der kommerziell 
unatt raktiven Gebiete das fehlende private Kapital ist. Auf-
grund der langjährigen Vernachlässigungen und bei der heu-
tigen Wohnungsnot, werden die Problemgebiete von Leuten 
mit sehr niedrigen Einkommen bewohnt. Neben fi nanziel-
len Engpässen sind die fehlenden systemischen rechtlichen 
Lösungen auf der nationalen Ebene, welche die Revitalisie-
rungsprozesse unterstütz en würden eine wesentliche Hürde. 
Als eines der wichtigen Hemmnisse bei der Revitalisierung 
in Stett in ist auch der politische Wechsel im Stadtrat anzu-
sehen. Es gibt keine Entwicklungsprogramme, welche unab-
hängig von der regierenden politischen Partei über mehrere 
Jahre hinweg realisiert wurden. Bei fast jedem Wechsel des 
Oberbürgermeisters wurden auch die Leiter der wichtigsten 
Abteilungen im Stadtamt ausgewechselt. Der Wechsel erfolg-
te nach Parteizugehörigkeit.

5.2.  Zoppot (Sopot)
Zoppot ist ein Kurort an der Ostsee und eine der reichsten 
Städte Polens mit ca. 38 000 Einwohnern. Die Erarbeitung 
des Programms zur Revitalisierung der Innenstadt wurde 
von sehr intensiven Diskussionen mit den Einwohnern be-
gleitet – so z.B haben im Jahre 1993 70% der erwachsenen 
Bewohner entsprechende Fragebögen im Rahmen einer so-
ziologischen Studie ausgefüllt. Die strategischen Entwick-

lungspläne wurden zusammen mit Repräsentanten der Ein-
wohner in 11 Workshops erarbeitet. Der Stadtverwaltung ist 
es gelungen, Bewohner aus verschiedenen Milieus um die 
gemeinsamen Ziele zu mobilisieren und zu integrieren. Die 
aktive Beteiligung, frei von Forderungen, hat wesentlich zu 
späteren Erfolgen der Revitalisierungsprozesse beigetragen 
(Czyżewska, 2010, S. 50).  
Die Prozesse begannen mit der Privatisierung der Verwal-
tung von kommunalen Wohnbeständen, was erhebliche Ein-
sparungen mit sich brachte. Die Erhöhung der Eff ektivität 
der Verwaltung von Wohnbeständen wurde erzielt durch 
eine Aktivierung von Wohneigentümergemeinschaften, die 
Privatisierung der Verwaltung, den Aufb au eines Marktes für 
Wohnhausverwaltungen, die Privatisierung der Wohnungen 
(mit bis zu 70% Ermäßigung) und den Aufb au eines Infor-
mationssystems über die Wohnbestände. Desweiteren wur-
den Richtlinien zur Beantragung kommunaler Unterstütz ung 
(z.B. im Rahmen des Programms kleiner Verbesserungen) er-
arbeitet und es wurde eine intensive Informationskampagne 
darüber in der lokalen Bevölkerung geführt. Diese Politik 
wurde konsequent 20 Jahre lang verfolgt. Die umgesetz ten 
Lösungen werden durch externe Experten als im nationalen 
Kontext äußerst innovativ angesehen (Czyżewska, 2010, S. 
51). In Zoppot wurde 1997 das Programm zur Revitalisierung 
des denkmalgeschütz ten Stadtz entrums verabschiedet. Es 
wurden folgende Hilfsprogramme geschaff en (Czyżewska, 
2010, S. 56):

 Programm der Erstatt ung von max. 30% der Ausgaben-
summe für die Komplett sanierung eines Gebäudes in den 
Händen einer Wohneigentümergemeinschaft, sofern es 
zusammen mit der Gestaltung der Außenanlagen erfolgt. 

 Ebenso konnten private Wohnhausbesitz er 30% bekom-
men, wenn die Wohnungen an Mieter aufgrund einer ad-
ministrativen Entscheidung vermietet waren. Dies wurde 
damit begründet, dass die Miethöhen im Jahre 1997 noch 
von der Gemeinde bestimmt waren und die Sanierungs-
kosten nicht deckten. 

 Kreditz uschuss für 5 bis 6 Jahre für die Komplett sanie-
rung eines Gebäudes durch eine Wohneigentümerge-
meinschaft. Die Gemeinde bezahlt die Kreditz insen: im 
ersten Jahr 100%, im zweiten 90%, im dritt en 80%, im 
vierten 70%, im fünften 60% und bei den denkmalge-
schütz ten Gebäuden im sechsten Jahr 50%. Die Eigentü-
mergemeinschaften mussten einen Kostenvoranschlag 
erarbeiten, entsprechende Genehmigungen vorlegen und 
den Nachweis der Klärung der Eigentumsverhältnisse 
auf der Liegenschaft (z.B. Parifi zierung) erbringen.   

 Programm der Rückzahlung eines Teils (bis zu 70%) der 
Ausgaben für die Sanierung der Fassade. 

 Seit 2000 gibt es ein Programm „100 Fassaden für 100 Jah-
re Zoppot“ für die Wohneigentümergemeinschaften, an 
denen die Gemeinde Anteile hat. Um die Förderung in 
Höhe von 50 bis 70% der Kosten zu erhalten, muss das 
Haus ein saniertes Dach, Wärmedämmung und Regen-
rinnen haben, sowie auch schuldenfrei gegenüber der 
Gemeinde sein. 

Die Stadtverwaltung sieht die Wohneigentümergemein-
schaften, lokale NGOs und andere Institutionen als einen 
wichtigen Partner in den Revitalisierungsprozessen. Jährlich 
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werden auch Wett bewerbe für das schönste Haus der Stadt 
ausgeschrieben. 
Die Stadtverwaltung sieht sich als ein Administrator und 
Animator für verschiedene Institutionen, welche Dienstlei-
tungen für das Wohnwesen erbringen. In den Jahren 1998-
2009 hat die Gemeinde Zoppot 12 Mio. PLN für die Woh-
nungsprojekte und Revitalisierungsprogramme ausgegeben. 
In dieser Zeit haben die Wohneigentümergemeinschaften 18 
Mio. PLN investiert. Das tatsächliche fi nanzielle Engagement 
der Bewohner ist aber höher. 
Ein Beweis für den Erfolg des Programms ist eine sehr hohe 
Zustimmung seitens der Bewohner, erkennbar durch die 
regelmäßigen Umfragen. Neben sichtbaren, ästhetischen 
Ergebnissen, welche aus der Umsetz ung des Programms 
resultieren, wird der gesamte ökonomische und soziale Be-
reich der Stadt verändert. Die Straßen werden sicherer und 
das Gefühl der Mitverantwortung für das Allgemeingut 
ist gestiegen. Die Bewohner haben gelernt, bewusst auf ihr 
Umfeld einzuwirken, miteinander zu kommunizieren, ge-
meinsame Probleme zu lösen und eigene Ideen umzusetz en 
(Czyżewska, 2010, S. 63). Der Erfolg von Revitalisierungs-
maßnahmen in Zoppot beruht auf folgenden Elementen 
(Czyżewska, 2010, S. 75):

 Präzise Diagnose des Ausgangszustandes,
 Planung in Begleitung mit intensiver Bewohnerbeteili-

gung
 Konsequente Umsetz ung der Strategie der Stadtentwick-

lung, enge Verzahnung der Strategie mit dem Revita-
lisierungsprogramm, anderen Stadtpolitiken, lokalen 
Raumbewirtschaftungsplänen und dem langjährigen In-
vestitionsplan, 

 Angebot der Stadtverwaltung – es wurden Finanzie-
rungsprogramme aufgestellt, welche die Beteiligung der 
Bewohner bei der Projektumsetz ung in den Bereichen 
Investition, Organisation und Sozialmaßnahmen unter-
stütz en,

 Sehr gut funktionierendes System der fi nanziellen Unter-
stütz ung für die Wohneigentümergemeinschaften.

Der Erfolg von Zoppot bei der Verbesserung des technischen 
Zustandes von privaten Gebäuden ist auf einer durchdach-
ten und detailliert geplanten Zusammenarbeit zwischen der 
Stadtverwaltung, der fi nanzierenden Bank und den Woh-
nungseigentümern begründet, denen die Notwendigkeit des 
Schutz es und der Pfl ege von gemeinsamen Teilen der Immo-
bilie klar wurde, (Czyżewska, 2010, S. 76).  

6.  Nicht institutionelle Einfl üsse 
Revitalisierung ist ein konfl iktt rächtiger Prozess. Die meisten 
Konfl ikte um die Revitalisierung sind mit dem Umzug der 
bisherigen Bewohner und mit steigenden Mieten im Gebiet 
verbunden. Es können auch Nutz ungsänderungen statt fi n-
den, die nur bedingt Akzeptanz bei den Bewohnern fi nden. 
Von der Art der Strategie und den Interessen der Kapitalge-
ber hängt die Art der Aufwertung des Gebietes ab; es kann 
sich um die Gentrifi zierung oder „incumbent upgrading“ 

handeln. Beide Vorgänge bringen jeweils andere Heraus-
forderungen mit sich. Abhängig davon, welche Art der Auf-
wertung angestrebt wird, gibt es andere Partizipationsziele 
der Bevölkerung; von der Legitimation der Maßnahmen der 
Lokalverwaltung über die Steigerung der Effi  zienz bis hin 
zur Übernahme der Eigenverantwortung der Bewohner für 
die Maßnahmen im Gebiet. Fehlendes Interesse und fehlen-
de Mitarbeit der Bevölkerung in den Erneuerungsprozessen 
kann einen negativen Einfl uss auf diese haben und bis hin 
zur Blockade des Vorhabens führen. 
Die Eigentümer der ehemals kommunalen Wohnungen müs-
sen wiederum in ihre Wohnungen investieren, um deren 
physischen Verfall zu stoppen. 
Als „Norm der Bestandswahrung“ kann der Umstand be-
zeichnet werden, dass niedrige Mieten, die Deckung der 
Unterhaltungskosten der Gebäude durch die Gemeinde so-
wie die praktische Unkündbarkeit der Wohnung, die den 
Mietern fast Eigentumsrechte verlieh, vielfach als erworbe-
ne Rechte angesehen werden. Diese Privilegien sind in der 
Marktwirtschaft nicht mehr haltbar und die Revitalisierung 
der Altbaubestände führt zum Antasten dieser Bestandswah-
rung. Die Vorschriften zum Wohnungswesen schütz en diese 
Bestandswahrung teilweise noch bis heute. So galten bis 2007 
gedeckelte Mieten in den vor 1994 vermieteten Wohnungen. 
Die Notwendigkeit der Bereitstellung von Ersatz wohnungen 
durch die Gemeinde oder private Vermieter schränkt das 
Kündigungsrecht ein und auch der Verkauf der kommuna-
len Wohnungen an die bisherigen Mieter zu symbolischen 
Preisen sollte das Aufrechterhalten der Privilegien sichern. 
Die Mieter kommunaler Wohnungen und Besitz er ehemals 
kommunaler Wohnungen sind wiederum eine Wählergrup-
pe, die wegen ihrer Größe bei den lokalen Wahlen nicht un-
beachtet werden darf. So müssen auch die lokalen Politiker 
die Norm der Bestandswahrung beachten. 
Dort, wo sich in einem Gebäude kommunale und ehemals 
kommunale, mitt lerweile private Wohnungen befi nden, 
kommt es oft zu Konfl ikten bei den geplanten Sanierungs-
maßnahmen. Die Eigentümer möchten oft die anteiligen Kos-
ten für die Sanierungen gemeinsamer Immobilienteile nicht 
aufb ringen und blockieren die Entscheidungen der kommu-
nalen Gesellschaften, die mit den Sanierungen beauftragt 
wurden. Die fehlende Bereitschaft der Eigentümer zur Mitfi -
nanzierung resultiert zum einen aus ihrer fi nanziellen Situa-
tion und zum anderen aus der angesprochenen Norm der Be-
standswahrung. Gemischte Eigentumsverhältnisse, Proteste 
der Bewohner und Konfl ikte um die Revitalisierungsprozes-
se hatt en mehrere negative Folgen; sie schreckten die aus-
führenden Baufi rmen und private Investoren ab und führten 
zur Verlängerung der Entscheidungsprozesse. Die Konfl ikte 
mit den Wohneigentümergemeinschaften verlängern oder 
verhindern sogar die Sanierungen der Häuser. Die Verhand-
lungen mit den kommunalen Mietern sind sehr langwierig, 
müssen mit jedem Mieter individuell geführt werden und 
beschränken den Handlungsspielraum der Gemeinden.
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Foto: Jerzy Sawluk @ pixelio.de

Abb. 9. Saniertes Wohnhaus in Zoppot 

Foto: Łukasz Bartoszewski

Abb. 10. „Schiefes Haus” – neues Wahrzeichen von Zoppot
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7.  Empfehlungen 
Die Diskussion in der polnischen Fachliteratur tendiert dazu, 
die Schaff ung neuer Instrumente und nationaler Programme, 
die die Gemeinden bei der Revitalisierung unterstütz en sol-
len, zu empfehlen, sowie im polnischen Raumplanungssys-
tem Korrekturen vorzunehmen.

„Notwendig sind rechtliche, organisatorische, fi nan-
zielle und Instrumente, welche es erlauben, auf eine 
integrierte Weise an die Städte und Stadtt eile heran-
zugehen, integrierte räumliche Ensembles zu bilden, 
diese zu revitalisieren und zu erneuern” (Polska Rada 
Architektury , 2008, S. 31). (übersetz t).

Die Änderungsvorschläge im polnischen räumlichen Pla-
nungssystem und anderen Vorschriften variieren, abhängig 
vom Autor und dem Schwerpunkt seiner Überlegungen. In 
Bezug auf neue Maßnahmen zur Unterstütz ung der Revita-
lisierung wird nachfolgend der Konsens dieser Meinungen 
kurz dargestellt. 
Die staatlichen Interventionen in die räumliche Politik der 
Gemeinde sind in Polen sehr begrenzt. In der Literatur gibt es 
jedoch Diskussionen, ob die staatlichen Interventionen nicht 
verstärkt werden sollten. Ein Argument dafür ist die Tatsache 
der viel stärkeren staatlichen Interventionsmöglichkeit in den 
Ländern Westeuropas, obwohl dort die Raumstruktur besser 
geordnet ist als in Polen. Der gegenwärtige Interventionis-
mus ist ausreichend in Bezug auf die Umsetz ung einzelner 
öff entlicher Vorhaben, dient aber kaum der Umsetz ung ei-
ner räumlichen Politik des Staates. Die Rolle der öff entlichen 
Akteure, deren Beziehungen und Kräfteverhältnisse unterei-
nander sind im ständigen Wandel begriff en. Die planerische 
Souveränität der Gemeinde muss jedoch durch übergeordne-
te nationale, räumliche Politik beschränkt werden. 
Vor diesem Hintergrund wäre durch die nationale Ebene die 
Verabschiedung einer nationalen Städtepolitik wünschens-
wert. Die Mitglieder der „Visehrad Gruppe“ haben in 2008 
in Budapest für die Bestimmung und Umsetz ung nationaler 
Architekturpolitiken appelliert, die der Koordination der le-
gislativen Maßnahmen dienen sollten. Auch der Architektur-
rat der Vereinigung polnischer Architekten bekräftigt diese 
Anforderung. Die Konfl ikte zwischen der Raumnutz ung, 
neuen Investitionen und der Umwelt seien in Polen mitt ler-
weile drastisch, was zur weiteren Degradierung der polni-
schen Landschaft führen würde. Notwendig ist die nationale 
Städtepolitik, deren strategisches Ziel die

„Stärkung und Beschleunigung der Entwicklung pol-
nischer Städte unter der Nutz ung ihrer sozialen, wirt-
schaftlichen und natürlichen Potentiale“ (Ziobrowski, 
Borsa, & al., 2005, S. 17) (übersetz t).

sein soll, und bei der die Revitalisierung der städtischen 
Quartiere eine wichtige Rolle einnehmen würde. Als Beispiel 
für eine nationale Politik kann die Nationale Stadtentwick-
lungspolitik in Deutschland genannt werden, die 2007 zur 
Umsetz ung der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäi-
schen Stadt ins Leben gerufen wurde.

Es wird nach Revitalisierungsprogrammen gerufen, die auf 
der organisatorischen, administrativen und fi nanziellen Un-
terstütz ung durch die öff entliche Hand beruhen und die auf 
die Revitalisierung der Altbausubstanz ausgerichtet sind. 
Das integrierte Revitalisierungsprogramm soll eine Kontroll-
funktion gegenüber den lokalen Plänen haben. Außerdem 
wird eine Konkretisierung der Politiken, Programme und 
Projekte für die sozioökonomische Entwicklung auf der lo-
kalen Ebene benötigt. 
Darüber hinaus wären fi nanzielle Instrumente zur Moderni-
sierung der Altbauwohnungen denkbar, wie die verpfl ich-
tende Bildung von Instandhaltungsrücklagen, das Schaff en 
eines nationalen Erneuerungsfonds und von kommunalen 
Fonds, die aus dem Verkauf kommunaler Wohnungen ge-
speist sein könnten sowie Mietz uschüsse, welche vor dras-
tischen Mehrbelastungen nach einer durchgeführten Sanie-
rung schütz en sollten. 
Eigene Untersuchungen zeigen (z.B. Bielawska-Roepke, 
2010), dass die Quelle der Probleme nicht nur im Fehlen 
der entsprechenden Instrumente, der Unzulänglichkeit des 
räumlichen Planungssystems oder der fi nanziellen Ressour-
cen liegt, sondern auch im sozialen Bereich, welcher sich teil-
weise  in den nationalen Vorschriften widerspiegelt.
Notwendig sind in erster Linie Änderungen in der 
Rechtsprechung, welche die Handlungsfähigkeit der Ge-
meinden innerhalb des bestehenden Systems der Quer-
schnitt splanung sichern würden. Die planerische Souverä-
nität der polnischen Gemeinden ist sowohl bei der Führung 
ihrer räumlichen Politik, ihrer Wohnungs- und Sozialpolitik 
wie auch bei der Gründung von Partnerschaften und Gesell-
schaften eine wichtige Voraussetz ung für die erfolgreiche 
Durchführung der Revitalisierungsprojekte. Das räumliche 
Planungssystem in Polen sowie auch andere Vorschriften 
schränken jedoch die Handlungsfähigkeit der lokalen Ver-
waltungen bei der Revitalisierung ein. 
Das Raumplanungssystem muss die Grundlagen für die pla-
nende Verwaltung liefern. Die lokalen Verwaltungen sollen 
eine aktive Rolle bei der Führung ihrer Raumpolitik und der 
räumlichen Entwicklung einnehmen (können), und nicht nur 
auf die Initiativen von außen reagieren. Es geht hierbei um 
die Stärkung der planerischen Macht der Gemeinde gegen-
über kommerziellen Investoren. 
Notwendig wäre auch die Präzisierung der Vorschriften zur 
Partizipation aller Akteure, so dass die Gemeinde lokale Ak-
teure nutz en und mit ihnen zusammenarbeiten kann. Die 
bestehenden Partizipationsinstrumente wie z. B. „öff entliche 
Diskussion“ müssen defi niert werden. Darüber hinaus sind 
neue Verhandlungsinstrumente (wie z. B. Planwerkstätt en, 
Diskussionen bei der Ideenentwicklung, Einreichen eigener 
Planungsvorschläge durch die Bewohner) notwendig, die 
eine frühzeitige Einbindung der Akteure in den Planungs-
prozess ermöglichen. Die Partizipation der Bewohner sollte 
nicht nur auf die Investitionen in die eigenen Bestände be-
schränkt werden. Die Bewohner und ihre Gruppierungen 
sollten bei der räumlichen Planung der Gemeinde eine aktive 
Rolle spielen. Das ist besonders bei den Revitalisierungsmaß-
nahmen wichtig, in denen die Bewohner nicht nur mit posi-
tiven, sondern oft mit negativen Folgen dieser Handlungen 
(wie Umzüge oder Mieterhöhungen) konfrontiert werden. 
Das lokale Revitalisierungsprogramm soll als ein neues In-
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strument in das Raumplanungssystem eingeführt werden. 
Dieses bei der Revitalisierung der Problemgebiete anzuwen-
dende Instrument hätt e zum Ziel, die Integration der Pläne 
auf  lokaler Ebene und eine strategische Ausrichtung der Re-
vitalisierungsprozesse herbeizuführen. Die Integration der 
Pläne würde auch die Revitalisierungsprozesse unabhängi-
ger von den politischen Änderungen in den jeweiligen Stadt-
räten machen. Somit ist das gesetz lich verankerte Instrument 
des lokalen Revitalisierungsprogramms eine wesentliche Vo-
raussetz ung für erfolgreiche Revitalisierungsprozesse. 
Notwendig für die Revitalisierung sind nationale Program-
me und Leitlinien für die Gemeinden. Die nationalen Leit-
linien, welche das gewünschte Modell der räumlichen Ent-
wicklung in Polen darstellen sollen, würden als Hinweis und 
Hilfestellung für die Gemeinden dienen. Sie sollten jedoch 
keine zentralstaatliche Intervention in die lokale Politik dar-
stellen. Es soll sich vielmehr um einen „aktivierenden Staat“ 
handeln, der die lokalen Verwaltungen zu bestimmten Hand-
lungen animiert. Die Verfolgung der Leitlinien könnte durch 
fi nanzielle oder ideelle Anreize für die Gemeinden, sich aktiv 
an ihrer Raumpolitik zu beteiligen, gefördert werden (z. B. 
durch Wett bewerbe, gezielte Förderung bestimmter Projekte, 
fachliche Unterstütz ung).
Die nationalen Programme sollten die Einbindung lokaler 
Akteure in die Revitalisierungsprozesse sowie die Aktivie-
rung für die Projekte fördern, die ohne diese Förderung nicht 
entstehen würden. So würden solche Initiativen wie das Stet-
tiner Programm „Unser Haus“ oder „Kleine Verbesserun-
gen“ oder nicht-investive Maßnahmen wie die Weiterbildung 
oder Jugendarbeit im Problemgebiet unterstütz ungswürdig. 
Unter diesen Voraussetz ungen, also der Beseitigung rechtli-
cher Hemmnisse, Schaff ung neuer Instrumente und Defi ni-
tion nationaler Leitlinien, könnte die Idee der Selbstverwal-
tung eine bessere Entfaltung bekommen und der Einfl uss der 
Gemeinden auf die räumliche Entwicklung und Revitalisie-
rung erhöht werden. Die Gemeinden könnten ihre Ideen und 
Strategien eigenständig defi nieren und realisieren, sowie den 
Dialog mit Bewohnern und anderen Akteuren gestalten. Die 
staatliche Ebene könnte lediglich die Entwicklung solcher 
Prozesse anregen und unterstütz en.
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